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ser Quelle herbeigeführt worden ist, nicht verantwortlich, 
wenn er beweist, daß diese nicht durch sein Verschulden 
aus seiner Kontrolle geriet, sondern durch rechtswidrige 
Handlungen Dritter. Unter diesen Voraussetzungen ist die 
Verantwortlichkeit Dritter nach den Vorschriften des 
Art. 90 der Grundlagen festzulegen.“6'

Daraus ergibt sich zunächst, daß nach sowjetischem 
Zivilrecht die Verantwortlichkeit des Halters bei unbefug
ter Benutzung seines Kfz weitgehend ausgeschlossen ist, 
weil er in der Regel den Nachweis erbringen kann, daß 
das Kfz ohne sein Verschulden benutzt werden konnte. 
Das führt dann zur alleinigen Ersatzpflicht des unbefugten 
Benutzers, die sich — einmal begründet — dann auch auf 
alle sich aus der unbefugten Benutzung ergebenden Schä
den erstreckt, und zwar ohne Einschränkung, ob es sich 
um Schäden dritter Personen, des Halters oder am Kfz 
handelt.

Allerdings ist auch der Fall denkbar, daß bei der unbe
fugten Benutzung schuldhaftes Verhalten des Halters mit
gewirkt hat. Hierzu legt der zitierte Plenarbeschluß fest, 
daß die Verantwortlichkeit für den verursachten Schaden 
sowohl die Person treffen muß, die die Quelle erhöhter 
Gefahr betrieben hat, als auch ihren rechtmäßigen Besit
zer. Dabei sind die konkreten Umstände zu berücksichti
gen, z. B. wenn durch sein Verschulden der ordnungs
gemäße Schutz der Quelle erhöhter Gefahr nicht gewähr
leistet war. Das mitwirkende Verschulden des Halters 
läßt sich auch bei der vorgeschlagenen Anwendung des 
§ 345 Abs. 3 ZGB als Grundlage der Haftung des unbefugten 
Benutzers des Kfz berücksichtigen. In Verbindung mit 
§ 341 ZGB ist der Umfang des Schadenersatzes entspre
chend der Mitverantwortlichkeit des Geschädigten herab
zusetzen.
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Arbeitsberatung mit Lohnbuchhaltern
Erforderlich werdende Vollstreckungen sind gemäß §§85 
ff. ZPO zügig einzuleiten und bis zur Erfüllung der An
sprüche durchzuführen. Sie sind so vorzunehmen, daß die 
Rechte der Gläubiger gewahrt und ungerechtfertigte 
Nachteile für den Schuldner vermieden werden (§ 86 Abs. 2 
Satz 2 ZPO).

Wird die Vollstreckung eines Zahlungsanspruchs bean
tragt, dann sind zunächst die Arbeitseinkünfte des Schuld
ners zu pfänden (§ 86 Abs. 3 ZPO). Damit haben sich für 
die Betriebe neue Aufgaben ergeben, insbesondere hin
sichtlich
— der Ausführung der Pfändung von Arbeitseinkünften,

— der Beendigung bzw. dem Ruhen des Arbeitsrechtsver
hältnisses eines Werktätigen, dessen Arbeitseinkünfte 
gepfändet sind, und

— der Begründung eines Arbeitsrechtsverhältnisses.
Die gesetzliche Neuregelung hat sich in der Praxis 

bewährt. Trotzdem gibt es in den Betrieben teilweise noch 
Unklarheiten über die Ausführung der Pfändungen und 
bei der Fortführung der Pfändung nach einem Arbeits
platzwechsel des Schuldners. Das war für das Kreisgericht 
Mühlhausen Anlaß, nach einer bereits vor einiger Zeit 
stattgefundenen Beratung mit den Kaderleitern der Be
triebe des Territoriums auch mit den für die Ausführung 
der Pfändungen in den Betrieben verantwortlichen Mitar
beitern eine Arbeitsberatung zur richtigen Anwendung der 
gesetzlichen Bestimmungen über die Pfändung der Arbeits
einkünfte durchzuführen.

Diese Beratung wurde vom Leitungskollektiv des Kreis
gerichts gründlich vorbereitet. In Auswertung der in den 
Betrieben bisher festgestellten Mängel wurde für diese ein 
Merkblatt über die „Aufgaben der Betriebe als Dritt
schuldner bei der Pfändung der Arbeitseinkünfte“ erarbei
tet, in dem die in Frage kommenden Rechtsvorschriften 
und die sich daraus für die Betriebe als Drittschuldner 
ergebenden Pflichten erläutert wurden. In überschaubarer 
Form wurden die Aufgaben der Betriebe bei der Ausfüh
rung der Pfändung, bei der Beendigung bzw. beim Ruhen 
des Arbeitsrechtsverhältnisses und bei der Begründung 
eines neuen Arbeitsrechtsverhältnisses dargelegt.

Die für die Ausführung von Pfändungen in den Betrie
ben zuständigen Mitarbeiter wurden vom Direktor des 
Kreisgerichts über ihre Leiter zur Arbeitsberatung einge
laden. In der Beratung waren von 72 eingeladenen Betrie
ben 59 — zum Teil mit mehreren Mitarbeitern — vertreten. 
Auch der Abteilungsleiter für Kreditwesen der Kreisspar
kasse nahm daran teil.

Zunächst erläuterte der Direktor des Kreisgerichts den 
Teilnehmern die Verantwortung der Betriebe für die 
Durchsetzung von Zahlungsansprüchen gegen Bürger, die 
trotz der ihnen gegebenen Möglichkeiten Zahlungsver
pflichtungen nicht pünktlich und vollständig erfüllen, 
wobei er insbesondere auf den Vorrang von Zahlungsan
sprüchen wegen Unterhalts, Wohnungsmiete und Schaden
ersatzes hinwies.

Anschließend erläuterte der Sekretär des Kreisgerichts 
anhand des ausgehändigten Merkblatts die Aufgaben der 
Betriebe als Drittschuldner im einzelnen. Es wurden ihnen 
die Vordruckmuster „Bescheinigung über die Beendigung 
des Arbeitsrechtsverhältnisses (gemäß § 108 ZPO)“ — Vordr. 
Best.-Nr. 100 77 VV Freiberg — und „Mitteilung an das 
Gericht über die Begründung eines Arbeitsrechtsverhält
nisses (gemäß §110 ZPO)“ — Vordr. Best.-Nr. 100 79 VV 
Freiberg — ausgehändigt und Sinn und Zweck dieser Vor
drucke dargelegt. Nach unseren Erfahrungen sind diese 
neuen Vordrucke in vielen Betrieben noch nicht bekannt, 
so daß die dem Gericht übersandten formlosen Informa
tionen bzw. die auf überholten Vordrucken gefertigten 
Bescheinigungen und Mitteilungen Anlaß zu Rückfragen 
boten. Die Teilnehmer begrüßten diese Form der Arbeits
beratung und stellten u. a. Fragen
— zur Errechnung des pfändbaren Betrags bei der Pfän

dung wegen sonstiger Ansprüche gemäß § 102 ZPO;
— zu den Aufgaben der Betriebe beim Ruhen des Arbeits- 

rechtsverhältriisses (z. B. bei Ableistung des Grund
wehrdienstes oder bei Inhaftierung — § 109 ZPO);

— zur Auswirkung von Arbeitsbummelei auf die Höhe des 
pfändbaren Betrags;

— zur Abtretung von Forderungen auf Arbeitseinkünfte 
(§§ 85 Abs. 3, 113 ZPO);

— zur Regelung der Pfändung bei Arbeitsunfähigkeit des 
Schuldners (u. a. wenn Geldleistungen der Sozialver
sicherung nicht im Betrieb ausgezahlt werden) und

— zur Reihenfolge der Erfüllung bei mehreren Pfändun
gen (§ 105 ZPO).


